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Staatliches Gymnasium München/Moosach  •  Gerastraße 6  •  80993 München 

 

1. Elterninformationsbrief im Schuljahr 2022/23 
München/Moosach, 9. September 2022 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach sechs Wochen Sommerferien hoffe ich, dass sich die gesamte Schulfamilie vom letzten 
Schuljahr 2020/21 gut erholt hat und mit neuer Kraft und neuen Ideen in das Schuljahr 
2022/23 starten kann, das pünktlich am Dienstag, dem 13. September 2022 um 8.00 Uhr be-
ginnen wird. In diesem Schuljahr werden wir im zweiten Halbjahr bei verschiedene Veranstal-
tungen unser 50-jähriges Schuljubiläum feiern. 
 
HYGIENEEMPFEHLUNGEN AN SCHULEN 

Nach Ankündigung des Kultusministeriums können wir davon ausgehen, dass das neue Schul-
jahr durchgehend im Präsenzunterricht abgehalten wird. Damit das sicher funktioniert, wur-
den schon Ende Juli allgemeine Hygieneempfehlungen für die Schulen verschickt, die Sie im 
Anhang erneut finden. 
Besonders hinweisen möchten wir in diesem Zusammenhang auf folgende Punkte: 

 Auch im neuen Schuljahr gilt: Wer krank ist, bleibt zuhause – unabhängig davon, ob 
ein COVID-19-Verdacht besteht. So können Ansteckungen in der Schule wirksam ver-
hindert werden. Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung! 

 Wir empfehlen, dass sich die Schülerinnen und Schüler unmittelbar vor dem ersten 
Schultag im neuen Schuljahr testen – entweder zuhause mit einem Selbsttest, wie er 
im Handel erhältlich ist, oder – ggf. kostenpflichtig – in einem Testzentrum, einer 
Apotheke oder beim Hausarzt. 

 Am ersten Schultag wird in allen Klassen an diejenigen Schülerinnen und Schüler je-
weils eine Packung mit fünf Selbsttests ausgegeben, die das wollen. Bitte besprechen 
Sie mit Ihrem Kind im Vorfeld, ob es diese mitnehmen soll. Gedacht sind diese zur 
freiwilligen, häuslichen Anwendung in der Zeit der ersten beiden Schulwochen; eine 
Gebrauchsanweisung liegt bei. 

EVALUATION 

Gleich zu Beginn des Schuljahres wird am Gymnasium München/Moosach eine externe Eva-
luation stattfinden, an der neben den Lehrkräften und Mitarbeitern auch Schülerinnen und 
Schüler sowie Eltern beteiligt werden. Diese hat den Zweck, Stärken und Verbesserungspo-
tenziale der Schule herauszufinden, damit die Schulentwicklung in den nächsten Jahren ziel-
gerichtet verlaufen kann. Eine hohe Beteiligung aller ist nicht nur im Sinne der Schulleitung, 
sondern auch der gesamten Schulfamilie, da nur so die Datenerhebungen aussagekräftig aus-
fallen wird. 
Während die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 12 in einer Unterrichts-
stunde an der Schule die Online-Befragung bearbeiten werden, bitten wir alle Eltern dieser 
Jahrgangsstufen darum, an der Eltern-Befragung online teilzunehmen. Dazu erhalten Sie in 
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der nächsten Woche per Post eine individuelle TAN-Nummer, zu deren Eingabe Sie nach dem 
Aufrufen des folgenden Links aufgefordert werden: 

https://www.isb-qa.de/befragung.aspx?Code=xcwk 

Der Link wird auch in dem entsprechenden Schreiben zu finden sein, erst nach dessen Erhalt 
können Sie die Umfrage betätigen; geschlossen wird die Umfrage bereits mit dem 25.09.2022. 
Bitte nutzen Sie die Beteiligung an dieser wichtigen Umfrage und besprechen Sie auch mit 
Ihren Kindern die Bedeutung der Schüler-Befragung! Da die Eltern der 5. Klassen im Allge-
meinen die Schule in den wenigen Tagen noch nicht genügend kennen, sind diese an der Eva-
luation nicht beteiligt, soweit sie nicht ältere Kinder an der Schule haben. Ich bitte hierfür um 
Verständnis! 
 
TERMINE DER ERSTEN SCHULWOCHE 

13.09.2022 8.00 Uhr Erster Schultag, Unterrichtsräume auf dem Infoscreen 
Begrüßung der Fünftklässler und ihren Eltern bei tro-
ckenem Wetter auf dem roten Platz, bei Regenwetter in 
der Aula; 
Allgemeiner Unterrichtsschluss für die Jgst. 5-11 um 
12.25 Uhr, für die Q12 um 13.10 Uhr; 

Ab 14.09.2022  Unterricht nach Stundenplan (ohne den Nachmittags-
unterricht nach der 7. Stunde) 

19.09.2022  Beginn der Offenen Ganztagsschule (OGTS) und des 
Mensabetriebs für das GMM 

 
Im Laufe der nächsten Woche werden Sie einen weiteren Elterninformationsbrief erhalten, 
der dann die immer wichtigen Themen zu Schuljahresbeginn (Wahlunterricht, Beurlaubungen 
etc.) behandelt.  
 
Alle Lehrkräfte und Mitarbeiter des GMM freuen sich auf das Wiedersehen mit den Schüle-
rinnen und Schülern und auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern!  
 
Mit allen guten Wünschen für das neue Schuljahr! 
 
Ihr Dr. S. Illig, Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Hygienemaßnahmen an den Schulen (KM-Schreiben vom 27.07.2022) 

https://www.isb-qa.de/befragung.aspx?Code=xcwk


 
 

 

Bayerisches Staatsministerium für  

Unterricht und Kultus 

Coronavirus – Hygienemaßnahmen an den Schulen in Bayern (Stand: 27.07.22) 

 

1. Empfohlene Hygienemaßnahmen im Schulbereich 

Für einen möglichst sicheren Unterrichtsbetrieb empfehlen wir insbesondere die Einhaltung 

der folgenden Hygienemaßnahmen: 

 Basis-Hygienemaßnahmen 

o Lüften: Klassen- bzw. Unterrichtsräume sollten weiterhin mind. alle 45 Minuten, im 

Idealfall alle 20 Minuten über mehrere Minuten durch vollständig geöffnete Fenster 

gelüftet werden. Es können weiterhin auch (dezentrale) Lüftungsanlagen oder 

unterstützend mobile Luftreiniger eingesetzt werden. Diese ersetzen jedoch nicht das 

regelmäßige Lüften. 

o Händewaschen: Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für mind. 20 Sekunden senkt 

das Infektionsrisiko für sich selbst und andere. 

o Husten- und Niesetikette: Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch sollte weiterhin selbstverständlich sein. 

o Abstandhalten: Wo immer möglich, sollte im Schulgebäude ein Mindestabstand von 

1,5 Metern eingehalten werden. 

  

 Masken 

o In Innenräumen wird das Tragen einer Maske allgemein empfohlen. Auch im 

Unterricht kann selbstverständlich freiwillig eine Maske getragen werden. 

o Ausdrücklich empfehlen wir das Tragen einer Maske vor allem auf den 

Begegnungsflächen der Schule (z. B. Gänge, Treppenhäuser, Pausenhalle) sowie nach 

einem bestätigten Infektionsfall in der Klasse für fünf Schultage auch im Unterricht.  

o Im öffentlichen Personennahverkehr gilt die dort geregelte Maskenpflicht. Im 

freigestellten Schülerverkehr, also in den Schulbussen, wird das Tragen einer Maske 

als wichtiges Element des Infektionsschutzes empfohlen.   

 

 Umgang mit Krankheitssymptomen 

o Grundsätzlich gilt: Wer krank ist, bleibt zuhause – unabhängig davon, ob COVID-19-

Verdacht besteht oder nicht.  

o Bei nach drei Tagen anhaltendem Fieber, deutlich reduziertem Allgemeinzustand 

und Verschlechterung des Befindens sollte ein Arzt aufgesucht werden. 

o Bei leichten Symptomen, wie Schnupfen oder Halskratzen, empfehlen wir, vor dem 

Schulbesuch zu Hause einen Selbsttest durchzuführen. Alternativ kann ein Antigen-

Schnelltest beim Hausarzt oder im Testzentrum Aufschluss über eine mögliche 

Infektion geben.  

In der Schule finden keine Testungen statt.  

o Zusätzlich kann bei leichten Erkältungssymptomen das Tragen einer Maske davor 

schützen, dass ggfs. das SARS-CoV-2-Virus weitergegeben wird.  
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2. Umgang mit bestätigten Infektionsfällen 

Für positiv auf eine SARS-CoV-2-Infektion getestete Personen gelten laut 

Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums (AV Isolation) folgende verbindliche 

Vorgaben: 

 Eine positiv getestete Person (Nukleinsäure-/PCR-Test oder Antigen-Schnelltest durch 

geschultes Personal) befindet sich grundsätzlich mindestens fünf Tage seit Erstnachweis 

des Erregers in Isolation und darf die Schule nicht besuchen. Die Fünf-Tage-Frist beginnt 

am Tag nach dem Erstnachweis (Tag 1). Der Tag der Abstrichnahme ist Tag Null. Positiv 

getestete Personen müssen sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des positiven 

Testergebnisses in Isolation begeben.  

 Die Isolation kann frühestens nach Ablauf von fünf Tagen nach Erstnachweis des 

Erregers beendet werden, wenn seit mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht. 

 Liegt an Tag fünf der Isolation keine Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden vor, 

dauert die Isolation zunächst weiter an. Sie endet, wenn die betreffende Person seit 

mindestens 48 Stunden symptomfrei ist, spätestens aber nach 10 Tagen. 

 Eine Freitestung ist zur Beendigung der Isolation nicht erforderlich; die Schule kann 

somit spätestens nach 10 Tagen wieder besucht werden.  

 Für die Dauer von fünf Tagen nach dem Ende der Isolation empfiehlt das 

Gesundheitsministerium das Tragen einer FFP2-Maske (auch in der Schule). 

 Wird nach einem positiven Antigentestergebnis ein PCR-Test durchgeführt, endet die 

Isolation automatisch, sofern der durchgeführte PCR-Test ein negatives Testergebnis 

erbringt (und sich der Antigentest somit als falsch positiv herausstellt).  

 

Für die Schule ist die Information über eine positive Testung hilfreich.  
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